
(5) Die Zuschüsse für den laufenden Betrieb werden als
Festbeträge gewährt, deren Höhe für fünf Jahre festgelegt
wird. Die Finanzhilfe wird bemessen nach einem Sockel-
betrag, der sich an der Zahl der Studierenden, die vom Stu-
dentenwerk zu betreuen sind, orientiert, sowie nach leis-
tungs- und aufgabenorientierten Bemessungsfaktoren für
die einzelnen Tätigkeitsbereiche sozialer Betreuung und
Förderung. Die Verteilung der Festbeträge auf die Studen-
tenwerke regelt nach Maßgabe dieser Kriterien das Wis-
senschaftsministerium durch Verwaltungsvorschrift.

§ 13

Aufsicht

(1) Die Studentenwerke unterstehen der Rechtsaufsicht
des Wissenschaftsministeriums. § 68 LHG gilt entspre-
chend.

(2) Das Wissenschaftsministerium kann für die soziale
Betreuung und Förderung der Studierenden mit einem
Studentenwerk oder einer Einrichtung, welche die so-
ziale Betreuung selbst übernommen hat, Zielvereinba-
rungen schließen. Es kann Richtlinien für die Erhebung
statistischer Daten zur sozialen Betreuung und Förde-
rung der Studierenden erlassen.

(3) Das Wissenschaftsministerium kann die Hochschulen
und andere Einrichtungen beauftragen, die im Rahmen
der Gewährung von staatlichen Zuwendungen anfallen-
den Verwaltungsaufgaben durchzuführen.

§ 14

Übergangsvorschriften

(1) Die auf Grund früherer Vorschriften errichteten Stu-
dentenwerke bestehen nach Maßgabe von § 3 fort.

(2) (nicht abgedruckt)

(3) Nehmen die Einrichtungen die soziale Betreuung und
Förderung der Studierenden selbst wahr oder wird diese
Aufgabe anderen Studentenwerken ganz oder teilweise
übertragen, geht das Vermögen der bisherigen Studenten-
werke mit allen Aktiva und Passiva sowie dem Personal
auf die Einrichtungen oder die neuen Studentenwerke
über, soweit es für die jeweilige Aufgabenerfüllung ent-
standen oder eingesetzt worden ist. Kommt eine Einigung
zwischen den Beteiligten nicht zu Stande, entscheidet das
Wissenschaftsministerium.

Bekanntmachung der Neufassung 
des Universitätsklinika-Gesetzes

Vom 15. September 2005

Auf Grund von Artikel 26 des Zweiten Gesetzes zur Än-
derung hochschulrechtlicher Vorschriften vom 1. Januar
2005 (GBl. S.1) wird nachstehend der Wortlaut des Uni-
versitätsklinika-Gesetzes in der sich aus 

1. Artikel 1 des Gesetzes zur Reform der Hochschul-
medizin vom 24. November 1997 (GBl. S. 474),

2. Artikel 8 des Gesetzes zur Änderung hochschulrecht-
licher Vorschriften vom 6. Dezember 1999 (GBl.
S. 517), 

3. Artikel 5 des Haushaltsstrukturgesetzes 2004 vom
17. Februar 2004 (GBl. S. 66) und

4. Artikel 5 des Zweiten Gesetzes zur Änderung hoch-
schulrechtlicher Vorschriften vom 1. Januar 2005
(GBl. S.1)

ergebenden Fassung bekannt gemacht.

stuttgart, den 15. September 2005

Ministerium für Wissenschaft,
Forschung und Kunst

Prof. Dr. Frankenberg

Gesetz über die Universitätsklinika Freiburg,
Heidelberg, Tübingen und Ulm 

(Universitätsklinika-Gesetz – UKG)
in der Fassung vom 15. September 2005

INHALTSÜBERSICHT

§ 1 Errichtung, Rechtsnachfolge, Betriebsvermögen, Gemeinnützig-
keit, Dienstsiegel, Verleihung der Bezeichnung

§ 2 Gewährträgerschaft

§ 3 Auskunftsrecht des Ministeriums und Rechtsaufsicht

§ 4 Aufgaben

§ 5 Wirtschaftsführung und Rechnungswesen

§ 6 Finanzierung 

§ 7 Zusammenarbeit mit der Universität 

§ 8 Organe

§ 9 Aufsichtsrat

§ 10 Klinikumsvorstand

§ 11 Beamte

§ 12 Arbeitnehmer

§ 13 Satzung

§ 1

Errichtung, Rechtsnachfolge, Betriebsvermögen,
Gemeinnützigkeit, Dienstsiegel, 

Verleihung der Bezeichnung

(1) Das Land errichtet als rechtsfähige Anstalten des
öffentlichen Rechts der Universitäten 

1. das Klinikum Freiburg der Universität Freiburg mit
Sitz in Freiburg (Universitätsklinikum Freiburg),

2. das Klinikum Heidelberg der Universität Heidelberg
mit Sitz in Heidelberg (Universitätsklinikum Heidel-
berg), 
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3. das Klinikum Tübingen der Universität Tübingen mit
Sitz in Tübingen (Universitätsklinikum Tübingen), 

4. das Klinikum Ulm der Universität Ulm mit Sitz in
Ulm (Universitätsklinikum Ulm). 

Sie können durch Gesetz auch in anderer Rechtsform er-
richtet oder in eine andere Rechtsform umgewandelt
werden.

(2) Das Universitätsklinikum tritt an die Stelle des jewei-
ligen bisherigen Universitätsklinikums nach § 29 Abs.1
des Universitätsgesetzes (UG). Im Wege der Gesamt-
rechtsnachfolge gehen die Rechte, Pflichten und Zu-
ständigkeiten des Landes und der Universität auf das Uni-
versitätsklinikum über, soweit sie seinem Aufgabenbe-
reich zuzurechnen waren. Das Betriebsvermögen wird
mit den Buchwerten der von einem öffentlich bestellten
Abschlussprüfer mit einem Bestätigungsvermerk ver-
sehenen Schlussbilanz zum 31. Dezember 1997 übernom-
men. Die zum Betriebsvermögen gehörenden Grund-
stücke und grundstücksgleichen Rechte bleiben im
Eigentum des Landes; sie werden nach Maßgabe einer
Nutzungsvereinbarung unentgeltlich überlassen. Den
weiteren Grundstücksbedarf des Universitätsklinikums
wird das Land im Rahmen seiner Möglichkeiten decken.

(3) Das Universitätsklinikum verfolgt ausschließlich und
unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abga-
benordnung. 

(4) Das Universitätsklinikum führt ein Dienstsiegel mit
dem Wappen der Universität und seinem Namen als Um-
schrift. 

(5) Das Wissenschaftsministerium kann einem Klinikum
mit Zustimmung der betroffenen Universität das Recht
verleihen, die Bezeichnung »Universitätsklinikum« zu
führen, wenn das Klinikum in enger Zusammenarbeit
mit dieser Universität die Verbindung der Krankenver-
sorgung mit Forschung und Lehre in einer einem Univer-
sitätsklinikum vergleichbaren Weise gewährleistet.

§ 2 

Gewährträgerschaft

Für die Verbindlichkeiten des Universitätsklinikums
haftet neben diesem das Land unbeschränkt, wenn und
soweit die Befriedigung aus dem Vermögen des Univer-
sitätsklinikums nicht erlangt werden konnte (Gewähr-
trägerschaft). 

§ 3 

Auskunftsrecht des Ministeriums 
und Rechtsaufsicht

(1) Das Universitätsklinikum steht unter der Rechtsauf-
sicht des Wissenschaftsministeriums. Aufsichtszuständig-
keiten nach anderen Vorschriften bleiben unberührt. § 68
des Landeshochschulgesetzes (LHG) gilt entsprechend.

(2) Das Wissenschaftsministerium hat gegenüber dem
Universitätsklinikum und seinen Organen das anlass-
unabhängige Recht, Auskünfte zu verlangen und sich Un-
terlagen vorlegen zu lassen.

§ 4

Aufgaben

(1) Das Universitätsklinikum erfüllt die bisher der Uni-
versität in der Krankenversorgung, der Aus-, Fort- und
Weiterbildung des Personals und darüber hinaus im
öffentlichen Gesundheitswesen obliegenden Aufgaben.
Es gewährleistet in enger Zusammenarbeit mit der Uni-
versität die Verbindung der Krankenversorgung mit For-
schung und Lehre. Es wahrt die der Universität einge-
räumte Freiheit in Forschung und Lehre und stellt sicher,
dass die Mitglieder der Universität die durch Artikel 5
Abs. 3 Satz 1 des Grundgesetzes verbürgten Grundrechte
und die Freiheiten nach § 3 Abs. 2 bis 4 LHG wahrneh-
men können. 

(2) Das Universitätsklinikum kann weitere Aufgaben
übernehmen. Weitere Aufgaben können ihm auch vom
Wissenschaftsministerium durch Rechtsverordnung über-
tragen werden; die Art der Aufsicht und die Finanzierung
sind hierbei festzulegen. Die weiteren Aufgaben müssen
mit den Aufgaben nach Absatz 1 in Zusammenhang ste-
hen. 

(3) Dem Universitätsklinikum obliegt die Personal- 
und Wirtschaftsverwaltung der Medizinischen Fakultät.
Es bereitet insoweit die Entscheidungen der Organe der
Fakultät vor und vollzieht diese; es unterliegt dabei den
Weisungen des Dekans und unterrichtet diesen regel-
mäßig und anlassbezogen. 

(4) Das Universitätsklinikum darf ungeachtet der Rechts-
form wirtschaftliche Unternehmen nur errichten, wesent-
lich erweitern oder sich daran beteiligen, wenn

1. der Zweck des Unternehmens der Erfüllung der Auf-
gaben des Universitätsklinikums dient,

2. das Unternehmen nach Art und Umfang in einem
angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit des
Universitätsklinikums steht,

3. das Universitätsklinikum einen angemessenen Ein-
fluss in den Organen des Unternehmens erhält und

4. die Einlageverpflichtung und die Haftung des Univer-
sitätsklinikums auf einen bestimmten und seiner Leis-
tungsfähigkeit angemessenen Betrag begrenzt werden.

Wirtschaftliche Unternehmen des Universitätsklinikums
sind so zu führen, dass der gesetzliche Zweck erfüllt
wird. Die Gründung von Unternehmen und die Beteili-
gung an Unternehmen sind dem Rechnungshof anzuzei-
gen, wenn das Universitätsklinikum die Mehrheit der
Anteile erwirbt. Gehört dem Universitätsklinikum die
Mehrheit der Anteile, prüft der Rechnungshof die Haus-
halts- und Wirtschaftsführung dieser Unternehmen. § 5
Abs. 4 Satz 4 und 5 gilt entsprechend.
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§ 5 

Wirtschaftsführung und Rechnungswesen

(1) Wirtschaftsführung und Rechnungswesen des Uni-
versitätsklinikums richten sich nach kaufmännischen
Grundsätzen. Die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und
Sparsamkeit sind zu beachten. 

(2) Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr. Für jedes Wirt-
schaftsjahr ist vor Beginn ein Wirtschaftsplan aufzu-
stellen. Dieser besteht wenigstens aus dem Erfolgs- und
dem Vermögensplan. Der Wirtschaftsplan ist im Lauf des
Wirtschaftsjahres bei wesentlichen Änderungen der zu-
grunde gelegten Annahmen anzupassen. 

(3) Der Jahresabschluss und der Lagebericht werden in
entsprechender Anwendung der Vorschriften des Dritten
Buchs des Handelsgesetzbuchs für große Kapitalgesell-
schaften unter Berücksichtigung der ergänzenden Vor-
schriften der Krankenhausbuchführungsverordnung zum
Schluss eines jeden Wirtschaftsjahres aufgestellt und von
einem öffentlich bestellten Abschlussprüfer geprüft. Die
Prüfung erfolgt auch nach den für die Beteiligung der öf-
fentlichen Hand geltenden besonderen Prüfungsbestim-
mungen nach § 53 des Haushaltsgrundsätzegesetzes. 

(4) Der Rechnungshof prüft die Haushalts- und Wirt-
schaftsführung entsprechend § 111 LHO. Andere gesetz-
liche Vorschriften, die die Befugnisse des Rechnungshofs
regeln, bleiben unberührt. Die Prüfung des Jahresab-
schlusses umfasst die Prüfung nach § 53 Haushalts-
grundsätzegesetz. Der Abschlussprüfer wird unter Be-
teiligung des Rechnungshofs bestellt. Die geprüften und
testierten Jahresabschlüsse werden innerhalb von drei
Monaten dem Rechnungshof vorgelegt.

§ 6

Finanzierung

(1) Das Universitätsklinikum deckt seine Kosten mit 
den für seine Leistungen vereinbarten oder festgelegten
Vergütungen, soweit sie nicht gemäß Absatz 2 erstattet
oder Zuschüsse nach Absatz 3 gewährt werden. 

(2) Die bei dem Universitätsklinikum zugunsten von
Forschung und Lehre entstehenden Kosten werden ge-
mäß § 7 Abs. 2 erstattet. 

(3) Für Investitionen und sonstige betriebsnotwendige
Kosten gewährt das Land dem Universitätsklinikum Zu-
schüsse nach Maßgabe des Staatshaushaltsplans. 

(4) Nimmt das Universitätsklinikum zur Deckung seiner
Ausgaben insbesondere für Investitionen oder Investi-
tionsfördermaßnahmen Kredite auf, so dürfen diese ins-
gesamt den vom Wissenschafts- und Finanzministerium
festgelegten Kreditrahmen nicht überschreiten; der
Kreditrahmen soll eine angemessene Wirtschaftsführung
ermöglichen. Kassenverstärkungskredite zur Erfüllung
laufender Zahlungsverpflichtungen dürfen ein Zehntel
der im Wirtschaftsplan veranschlagten Erträge nicht
überschreiten und nicht später als sechs Monate nach

Ablauf des Wirtschaftsjahres, für das sie aufgenommen
worden sind, fällig sein; das Finanzministerium kann
eine höhere Kreditaufnahme zulassen. 

§ 7

Zusammenarbeit mit der Universität 

(1) Das Universitätsklinikum arbeitet eng mit der Uni-
versität zusammen und trifft Entscheidungen, die sich
auf Forschung und Lehre auswirken, im Benehmen mit
der Medizinischen Fakultät. Das Einvernehmen mit der
Universität ist erforderlich bei der Struktur- und Ent-
wicklungsplanung des Universitätsklinikums. Bei der
Errichtung, Aufhebung und Veränderung von Abteilun-
gen, der Bestellung und Abberufung von Abteilungslei-
tern sowie den allgemeinen Regelungen der Organisa-
tion des Universitätsklinikums ist das Einvernehmen der
Medizinischen Fakultät erforderlich. Bedürfen Entschei-
dungen des Wissenschaftsministeriums oder der Univer-
sität des Einvernehmens mit dem Universitätsklinikum,
so kann dieses sein Einvernehmen verweigern, wenn er-
hebliche Nachteile für seine Aufgaben zu befürchten
sind. Bei Berufungen sind erhebliche Nachteile dann zu
befürchten, wenn begründete Zweifel an der Eignung des
Vorgeschlagenen für die im Universitätsklinikum zu er-
füllende Aufgabe bestehen. 

(2) Das Universitätsklinikum und die Universität regeln
ihre Zusammenarbeit durch eine Vereinbarung. Gegen-
stand der Vereinbarung sind Regelungen über den Aus-
gleich der Kosten erbrachter Leistungen für Forschung,
Lehre und Krankenversorgung. Darüber hinaus können
Vereinbarungen insbesondere über die Ziele der Struktur-
und Entwicklungsplanung einschließlich der baulichen
Entwicklung sowie das Zusammenwirken der Verwaltung
der Universität und der Verwaltung des Universitätsklini-
kums abgeschlossen werden. 

(3) Der Dekan der Medizinischen Fakultät wird vom
Universitätsklinikum im gebotenen Umfang von seinen
Aufgaben in der Krankenversorgung entlastet. Das Uni-
versitätsklinikum stellt sicher, dass dies nicht zu erhebli-
chen Minderungen des Einkommens des Dekans führt. 

§ 8

Organe

Organe des Universitätsklinikums sind der Aufsichtsrat
und der Klinikumsvorstand. Soweit in diesem Gesetz
und der Satzung des Universitätsklinikums nichts ande-
res bestimmt ist, gelten für die Organe die §§ 76 bis 116
und 394 des Aktiengesetzes sinngemäß.

§ 9

Aufsichtsrat

(1) Der Aufsichtsrat bestellt den Klinikumsvorstand auf
höchstens fünf Jahre, überwacht und berät ihn; das gilt
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insbesondere auch für die Erfüllung der Pflichten gemäß
§ 4 Abs.1 Satz 2 und 3. Der Aufsichtsrat entscheidet über 

1. die Änderung der Satzung, 

2. die Feststellung des Wirtschaftsplans und des Jahres-
abschlusses sowie über die Verwendung des Jahres-
ergebnisses,

3. die Bestellung des Abschlussprüfers,

4. die Entlastung des Klinikumsvorstandes.

(2) Der Zustimmung des Aufsichtsrats bedürfen außerge-
wöhnliche, über den Rahmen des laufenden Geschäfts-
betriebs hinausgehende Rechtsgeschäfte, Maßnahmen
und Regelungen. Dazu gehören insbesondere

1. die Übernahme von Bürgschaften, Garantien sowie
sonstigen Verpflichtungen in Bezug auf fremde Ver-
bindlichkeiten außerhalb der von ihm bestimmten
Wertgrenzen, 

2. die Gründung von und Beteiligung an anderen Unter-
nehmen, 

3. der Erwerb, die Veräußerung und die Belastung von
Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten, 

4. die Aufnahme von Krediten und die Gewährung von
Darlehen außerhalb der von ihm bestimmten Wert-
grenzen.

(3) Dem Aufsichtsrat gehören an

1. je ein Vertreter des Wissenschafts- und des Finanz-
ministeriums, 

2. der Vorstandsvorsitzende und ein vom Aufsichtsrat der
Universität benannter hauptberuflicher Professor der
Universität, 

3. zwei bis vier externe Sachverständige, insbesondere
aus der Wirtschaft und der medizinischen Wissen-
schaft,

4. ein Vertreter des Personals. Er wird von den Beschäf-
tigten des Universitätsklinikums gewählt; Angehörige
des wissenschaftlichen Personals der Universität, die
Aufgaben im Universitätsklinikum erfüllen, sind wähl-
bar und wahlberechtigt.

Der Vertreter des Wissenschaftsministeriums hat den Vor-
sitz. Bei Stimmengleichheit entscheidet seine Stimme.
Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden vom Wissen-
schaftsminister bestellt; für die Mitglieder gemäß Num-
mer 3 steht dem Aufsichtsrat ein Vorschlagsrecht zu.

§ 10

Klinikumsvorstand

(1) Der Klinikumsvorstand leitet das Universitätsklini-
kum. Er ist zuständig für die Organisation und den Ab-
lauf des Klinikumsbetriebs und für alle Angelegenheiten,
die nach diesem Gesetz oder nach der Satzung des Uni-
versitätsklinikums nicht dem Aufsichtsrat zugewiesen
sind. 

(2) Dem Klinikumsvorstand gehören an

1. der Leitende Ärztliche Direktor als Vorsitzender,

2. der Stellvertretende Leitende Ärztliche Direktor,

3. der Kaufmännische Direktor,

4. der Dekan der Medizinischen Fakultät, 

5. der Pflegedirektor. 

Die Satzung des Universitätsklinikums kann eine klei-
nere Zahl an Vorstandsmitgliedern vorsehen; dem Vor-
stand müssen aber die Mitglieder nach Satz 1 Nr.1, 3 und
4 angehören. Zum Leitenden Ärztlichen Direktor kann
bestellt werden, wer approbierter Arzt ist und hauptbe-
ruflich einer Medizinischen Fakultät als Professor an-
gehört oder wer approbierter Arzt ist und auf Grund einer
mehrjährigen leitenden beruflichen Tätigkeit in Wissen-
schaft, Krankenversorgung oder Wirtschaft erwarten
lässt, dass er den Aufgaben des Amtes gewachsen ist.

(3) Der Leitende Ärztliche Direktor ist Leiter der Dienst-
stelle im Sinne des Landespersonalvertretungsgesetzes.
Er kann sich durch den Kaufmännischen Direktor vertre-
ten lassen. 

(4) Nimmt der Leitende Ärztliche Direktor sein Amt
hauptamtlich wahr, wird durch Vertrag ein befristetes
Dienstverhältnis begründet. Wird ein Professor des Lan-
des Baden-Württemberg hauptamtlicher Leitender Ärzt-
licher Direktor, gilt § 17 Abs. 4 LHG entsprechend.

§ 11

Beamte

(1) Das Universitätsklinikum hat das Recht, Beamte zu
haben. 

(2) Für die Beamten des Universitätsklinikums, die
Mitglieder des Vorstands sind, nimmt der Vorsitzende
des Aufsichtsrats die Aufgaben der für die Ernennung
zuständigen Stelle, des Dienstvorgesetzten, der obersten
Dienstbehörde und die in der Landesdisziplinarordnung
festgelegten Befugnisse des Dienstvorgesetzten wahr. 

(3) Für die übrigen Beamten des Universitätsklinikums
nimmt der Leitende Ärztliche Direktor die Aufgaben
nach Absatz 2 wahr. Ihn vertritt der Stellvertretende Lei-
tende Ärztliche Direktor. Ist keiner der beiden Beamter,
so ist der Vorsitzende des Aufsichtsrats zuständig. 

(4) Die in der Landesdisziplinarordnung festgelegten
Befugnisse des höheren und nächst höheren Dienst-
vorgesetzten und der obersten Dienstbehörde nimmt ge-
genüber den Beamten des Universitätsklinikums der Vor-
sitzende des Aufsichtsrats wahr. Einleitungsbehörde ist
der Aufsichtsrat. 

(5) Das Universitätsklinikum ist verpflichtet, die nach
§§ 128 ff. des Beamtenrechtsrahmengesetzes überzulei-
tenden Beamten, insbesondere aus dem Bereich des bis-
herigen Universitätsklinikums, mit Ausnahme der Beam-
ten des wissenschaftlichen Personals der Universität zu
übernehmen. 
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(6) Die Versorgungslasten für Beamte, die mit Wirkung
vom 1. Januar 1998 vom Land auf das Universitätsklini-
kum übergehen, werden unabhängig von der Altersgrenze
entsprechend § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes
zwischen dem Land und dem Universitätsklinikum ver-
teilt. 

§ 12

Arbeitnehmer

(1) Mit Ausnahme des wissenschaftlichen Personals der
Universität werden die Arbeitnehmer und die zu ihrer
Ausbildung Beschäftigten beim Universitätsklinikum
mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes Arbeitnehmer und
Auszubildende des als Rechtsnachfolger errichteten Uni-
versitätsklinikums. Das Universitätsklinikum tritt in die
Rechte und Pflichten der in diesem Zeitpunkt bestehen-
den Arbeits- und Ausbildungsverhältnisse ein; Einzelhei-
ten der Überleitung werden in einer Vereinbarung mit
den Gewerkschaften geregelt. § 613 a des Bürgerlichen
Gesetzbuches bleibt unberührt. Das Klinikum ist ver-
pflichtet, Arbeitnehmer, die ihrer Überleitung widerspre-
chen, aufgrund einer entsprechenden schriftlichen Mit-
teilung des Landes zu beschäftigen und die Kosten zu
erstatten; die Arbeitnehmer sind verpflichtet, beim Uni-
versitätsklinikum ihre Dienste zu erbringen. 

(2) Bei einem unmittelbaren Wechsel des Arbeitnehmers
vom Land zu einem Universitätsklinikum werden die
beim Land zurückgelegten Zeiten einer Beschäftigung so
angerechnet, wie wenn sie bei dem Universitätsklinikum
zurückgelegt worden wären. 

(3) Für die Arbeitnehmer des Universitätsklinikums
nimmt der Klinikumsvorstand und für den Klinikums-
vorstand der Aufsichtsrat die Arbeitgeberfunktion wahr. 

§ 13

Satzung

(1) Die Rechtsverhältnisse des Universitätsklinikums
werden im Rahmen dieses Gesetzes durch Satzung ge-
regelt. In der Satzung sind die Grundsätze für die Glie-
derung des Universitätsklinikums in medizinische und
sonstige Einrichtungen, ihre Aufgaben, Nutzung und
weitere Untergliederung gemäß den Belangen der Kran-
kenversorgung unter Berücksichtigung der Erfordernisse
von Forschung und Lehre festzulegen. Darüber hinaus
bestimmt die Satzung insbesondere Näheres über 

1. die Vertretung des Universitätsklinikums, 

2. die Aufgaben, Zuständigkeiten, Zusammensetzung,
Bestellung und Wahl sowie das Verfahren des Auf-
sichtsrats und des Klinikumsvorstands,

3. die Errichtung, Änderung, Aufhebung und die Leitung
der dem Universitätsklinikum angehörenden Einrich-
tungen.

(2) Die Satzung wird vom Wissenschaftsministerium er-
lassen. Für die Gliederung des Universitätsklinikums

gelten die bis zu diesem Zeitpunkt getroffenen Festle-
gungen. Sie sind der Satzung als Anlage beizufügen. Än-
derungen der Satzung und der Gliederung bedürfen der
Genehmigung des Wissenschaftsministeriums. Die Ge-
nehmigung darf aus rechtlichen Gründen oder dann ver-
sagt werden, wenn die Gliederung des Universitätsklini-
kums nicht mit den Zielen und Vorgaben des Landes in
krankenversorgerischer Hinsicht übereinstimmt. Die Sat-
zung wird gemäß der von der Universität aufgrund von
§ 8 Abs. 6 LHG getroffenen Regelung bekannt gemacht. 

Bekanntmachung der Neufassung 
des Hochschulzulassungsgesetzes

Vom 15. September 2005

Auf Grund von Artikel 26 des Zweiten Gesetzes zur
Änderung hochschulrechtlicher Vorschriften vom 1. Ja-
nuar 2005 (GBl. S.1) wird nachstehend der Wortlaut des
Hochschulzulassungsgesetzes in der sich aus 

1. dem Gesetz über die Zulassung zum Hochschul-
studium in Baden-Württemberg vom 22. März 1993
(GBl. S. 201),

2. Artikel 25 der Vierten Verordnung des Innenministe-
riums zur Anpassung des Landesrechts an die geän-
derten Geschäftsbereiche und Bezeichnungen der Mi-
nisterien vom 23. Juli 1993 (GBl. S. 533), 

3. Artikel 6 des Landeshochschulgebührengesetzes und
des Gesetzes zur Änderung der Hochschulgesetze und
des Hochschulzulassungsgesetzes vom 5. Mai 1997
(GBl. S.173),

4. Artikel 16 der Fünften Verordnung des Innenminis-
teriums zur Anpassung des Landesrechts an die ge-
änderten Geschäftsbereiche und Bezeichnungen der
Ministerien vom 17. Juni 1997 (GBl. S. 278),

5. Artikel 7 des Gesetzes zur Änderung hochschulrecht-
licher Vorschriften vom 6. Dezember 1999 (GBl.
S. 517),

6. Artikel 4 des Gesetzes zur Änderung auswahlrecht-
licher Vorschriften im Hochschulbereich vom 11. De-
zember 2002 (GBl. S. 471),

7. dem Gesetz zur Änderung des Hochschulzulassungs-
gesetzes vom 23. November 2004 (GBl. S. 798) und

8. Artikel 4 des Zweiten Gesetzes zur Änderung hoch-
schulrechtlicher Vorschriften vom 1. Januar 2005 (GBl.
S.1)

ergebenden Fassung bekannt gemacht.

stuttgart, den 15. September 2005

Ministerium für Wissenschaft,
Forschung und Kunst

Prof. Dr. Frankenberg
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